
Das Familienservicebüro informiert über

Schwangerschaft & Familiengründung

Wie soll das im 
Studium gehen? 

Wir zeigen 
Lösungswege



Als Studentin kannst Du Deine Schwangerschaft und den 
Tag der Entbindung der Universität mitteilen, sobald Du 
von Deiner Schwangerschaft weißt. Eine Verpflichtung 
besteht dabei nicht, aber Du kannst Dich nur auf Deine Schutz-
rechte des Mutterschutzgesetzes berufen, wenn Du der Universität 
offiziell mitgeteilt hast, dass Du schwanger bist oder stillst.

Sofern Du Dich als schwangere/ stillende Studierende für eine An-
zeige der Schwangerschaft im Sinne des Mutterschutzgesetzes ent-
scheidest, melde Dich für Infos und Beratungswunsch im Familien-
servicebüro der Deutschen Sporthochschule Köln.

Auch studierende Väter beraten wir gerne bei Fragen und Anliegen.

Kontakt
Josephine Späth, Referentin Familienservicebüro 
Hauptgebäude, Erdgeschoss Raum 62
Tel.: +49 221 4982-7251
E-Mail  familienservicebuero@dshs-koeln.de
Am Sportpark Müngersdorf 6, 50933 Köln
www.dshs-koeln.de/visitenkarte/einrichtung/familienservicebuero

Angebote aus dem Familienservicebüro 
 » Unterstützende Angebote der Hochschule
 » Unterstützung bei der Betreuungsplatzsuche
 » Meldung der Schwangerschaft
 » Beratung für (werdende) Väter und Mütter
 » Studienverlaufsgestaltung während 

der Schwangerschaft und Stillzeit
 » Vorsorge und Schutz durch das Mutterschutzgesetz
 » Finanzierungsmöglichkeiten
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